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§ 2 MaklerG Befugnisse des Maklers
 MaklerG - Maklergesetz

 Berücksichtigter Stand der Gesetzgebung: 24.03.2023

1. (1)Ohne ausdrückliche Vereinbarung ist der Makler nicht befugt, für den Auftraggeber das vermittelte Geschäft zu

schließen oder Zahlungen vom Dritten entgegenzunehmen.

2. (2)Der Auftraggeber kann, solange ihm der Dritte weder bekannt ist noch bekannt sein muß, Erklärungen zur

Wahrung seiner Rechte an den Makler richten, wenn der Makler befugt ist, Erklärungen, die zum Abschluß des

Vertrags mit dem Dritten führen können, mit Rechtswirkung für den Dritten entgegenzunehmen.
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